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die nächsten  
Zahlungstermine

10. November 2015
Abschlagszahlung Oktober 2015

10. dezember 2015
Abschlagszahlung November 2015

* Abschlagszahlungen im Notarztdienst wegen  
 individueller Berechnung zirka fünf Tage später 

Abrechnung von einmal-
abdecktüchern

In den KVB INFOS 9/2015 haben 
wir Sie über die wichtigsten Ände-
rungen bezüglich der Aufhebung 
und Übernahme vertraglicher Be-
schlüsse und Feststellungen im 
Zuge der Zusammenführung der 
Bundesmantelverträge informiert.

Aufgrund vermehrter Rückfragen 
bitten wir zu beachten, dass die 
Aufhebung von Beschlüssen der Ar-
beitsgemeinschaft Ärzte/Ersatz-
kassen nicht die Regelungen im EBM 
außer Kraft setzt.

Die Kosten für Einmalabdecktücher 
sind nach den Allgemeinen Bestim-
mungen 7.1 in den berechnungsfä-
higen Leistungen des EBM enthal-
ten und somit nicht gesondert be-
rechnungsfähig (Beschluss des Be-
wertungsausschusses in seiner 
222. Sitzung vom 30. April 2010 
mit Wirkung zum 1. Oktober 2010).

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

mailto:Abrechnungsberatung%40kvb.de?subject=
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VerOrdNuNgeN

medizinprodukte (Anlage V)

 � „Visco HYAL 1.0“ wurde in „my-
VISC HYAL 1.0“ umbenannt und 
bleibt bis 1. Juli 2018 verord-
nungsfähig. 

 � „Visco HYAL 1.4+“ wurde in „Mi-
crovisc® plus“ umbenannt und 
bleibt bis 31. Oktober 2016 ver-
ordnungsfähig.

Beide Medizinprodukte werden als 
Operationshilfe in der Ophthalmo-
chirurgie des vorderen Augenab-
schnittes angewendet.

Hinweis: In Bayern werden Hyalu-
ronsäure-Präparate (Standard) bei 
Operationen im vorderen Augenab-
schnitt über Sachkosten abgerech-
net (Anlage 4 der Sachkostenver-
einbarung).

Frühe Nutzenbewertung  
(Anlage xII)

Pharmazeutische Unternehmen müs-
sen bei der Markteinführung eines 
Arzneimittels mit neuem Wirkstoff 
oder bei einer Indikationserweite-
rung in einem Dossier unter ande-
rem den medizinischen Zusatznut-
zen im Verhältnis zur zweckmäßigen 
Vergleichstherapie gegenüber dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) belegen. 

Hier eine Übersicht der letzten  
G-BA-Beschlüsse:

 � Ramucirumab
 � Ledipasvir/Sofosbuvir
 � Alipogentiparvovec
 � Nintedanib
 � Pasireotid (neues Anwendungs-
gebiet)

 � Tafluprost/Timolol
 � Enzalutamid (neues Anwen-
dungsgebiet)

ergänzungen der Arzneimittel-richtlinie Verordnungen für Flücht-
linge und Asylbewerber

 � Vildagliptin (erneute Nutzenbe-
wertung)

 � Ataluren
 � Simoctocog alfa

Hintergrundinformationen dazu fin-
den Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Verordnungen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Für Flüchtlinge und Asylbewerber 
sind Arznei- und Verbandmittel bei 
akuten Erkrankungen und Schmerz-
zuständen verordnungsfähig (Asyl-
bewerberleistungsgesetz).

Bitte verwenden Sie für Verordnun-
gen für Flüchtlinge und Asylbewer-
ber ausschließlich das Muster 16 
und tragen Sie den jeweils zustän-
digen Sozialhilfeträger (zum Bei-
spiel Stadt Nürnberg, Landratsamt 
Ansbach etc.) ein. Bitte tragen Sie 
keinesfalls eine Krankenkasse als 
Kostenträger ein.

Entnehmen Sie bitte keine Artikel 
aus Ihrem Sprechstundenbedarf für 
Flüchtlinge und Asylbewerber ohne 
eGK. 

Das sogenannte „Grüne Rezept für 
Asylbewerber“ (Eindruck „Medizini-
sche Versorgung von Asylbewerbern 
in .....“ in der Fußzeile), das unserer 
Kenntnis nach mitunter auch in Pra-
xen vorhanden ist, ist ausschließlich 
von Ärzten zu verwenden, die im 
Auftrag der Regierung in Erstauf-
nahmeeinrichtungen tätig werden.

Informationen rund um die Themen 
Verordnung und Abrechnung der 
Behandlung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Abrech-
nung/Erstellung-Abgabe-Korrektur/
Besondere-Kostenträger/Behand-
lung-von-Asylbewerbern.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

http://www.kvb.de/verordnungen/
http://www.kvb.de/verordnungen/
mailto:Verordnungsberatung%40kvb.de?subject=
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/behandlung-von-asylbewerbern/
mailto:Verordnungsberatung%40kvb.de?subject=
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rückforderungsanträge: 
Präparateliste aktualisiert

gültigkeit von hilfsmittel-
rezepten

dermatologische  
rezepturen 

Aufgrund des Beschlusses des Ge-
meinsamen Bundesausschusses 
zur Verordnungsfähigkeit von Anti-
diarrhoika wurde die „Übersicht 
von Präparaten, bei denen von den 
Krankenkassen Rückforderungsan-
träge gestellt werden“ überarbeitet.

Die beiden Arzneimittel Infectodi-
arrstop LGG und Infectodiarrstop 
LGG mono wurden von der Liste ge-
strichen.

Die komplette Übersicht finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Verordnungen/Verordnung Aktu-
ell/2015.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Die Verordnung über ein Hilfsmittel 
(zum Beispiel Hörhilfen, Sehhilfen, 
Kompressionsstrümpfe, Inkonti-
nenzartikel) muss innerhalb von 28 
Kalendertagen nach der Ausstel-
lung des Rezepts von Ihrem Patien-
ten eingelöst werden, sonst verliert 
die Verordnung ihre Gültigkeit (Pa-
ragraf 8 Absatz 2 Hilfsmittel-Richt-
linie). Die Belieferung durch den 
Leistungserbringer (Hörgeräteakus-
tiker, Optiker, Sanitätshaus etc.) 
muss dagegen nicht innerhalb die-
ser Frist erfolgen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Bei der Verordnung von Rezepturen 
sind folgende Punkte zu beachten:

 � Rezepturen für über Zwölfjährige 
und Erwachsene müssen ver-
schreibungspflichtig sein oder 
den Ausnahmen der Anlage I der 
Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) 
entsprechen.

 � Dermatika, die auch zur Reini-
gung und Pflege oder Färbung 
der Haut, des Haares, der Nägel, 
der Zähne, der Mundhöhle usw. 
dienen, einschließlich Medizini-
sche Haut- und Haarwaschmittel 
sowie Medizinische Haarwässer 
und kosmetische Mittel, sind 
nicht verordnungsfähig (Anlage 
III, Nr. 23 der AM-RL).

 � Rezepturgrundlagen müssen 
apothekenpflichtig sein oder es 
muss Arzneimittelqualität nach-
gewiesen werden.

 � Wirkstofffreie Rezepturgrundla-
gen können für Kinder bis zwölf 
Jahren und für Jugendliche mit 
Entwicklungsstörungen bei me-
dizinischer Indikation nur ver-
ordnet werden, wenn die Grund-
lagen apothekenpflichtig sind.

Eine ausführliche Information zur 
Verordnung von dermatologischen 
Rezepturen finden Sie unter www.
kvb.de in der Rubrik Verordnungen/
Verordnung Aktuell/2015.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

http://www.kvb.de/verordnungen/verordnung-aktuell/2015/
http://www.kvb.de/verordnungen/verordnung-aktuell/2015/
http://www.kvb.de/verordnungen/verordnung-aktuell/2015/
mailto:Verordnungsberatung%40kvb.de?subject=
mailto:Verordnungsberatung%40kvb.de?subject=
http://www.kvb.de/verordnungen/verordnung-aktuell/2015/
http://www.kvb.de/verordnungen/verordnung-aktuell/2015/
http://www.kvb.de/verordnungen/verordnung-aktuell/2015/
mailto:Verordnungsberatung%40kvb.de?subject=
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IT IN der PrAxIS

eArztbrief via KV-connect d2d-Ablösung durch  
KV-connect

In den KVB INFOS, Ausgabe 3/2015, 
haben wir den eArztbrief über den 
hochsicheren Kommunikationska-
nal KV-Connect angekündigt. Wir 
hatten hier bereits die Funktions-
weise der Erstellung und die Über-
mittlung von Arztbriefen via KV-
Connect erläutert und auch die 
technischen Voraussetzungen auf-
geführt. 

Immer mehr Praxisverwaltungssys-
teme (PVS) integrieren nun den 
eArztbrief via KV-Connect. Die KV 
Telematik GmbH hat unter www.kv-
telematik.de in der Rubrik Partner 
und Softwarehäuser/KV-Connect 
Audit/Audit Register ein Audit Re-
gister bereitgestellt, in dem ersicht-
lich ist, welche PVS die Anwendung 
schon integriert haben beziehungs-
weise welche Systeme in Kürze von 
der KV Telematik GmbH auf ihre 
Funktionsfähigkeit hin geprüft wer-
den. 

Bundesweit haben sich bis Ende 
August schon 19 Arztnetze mit zir-
ka 520 Ärzten entschieden, den 
eArztbrief via KV-Connect zu tes-
ten. Die Erprobung des eArztbriefs 
ermöglicht einen sehr wertvollen 
Erfahrungsgewinn im Umgang mit 
der Anwendung. Denn das geplante 
E-Health-Gesetz sieht ab 2016 eine 
finanzielle Förderung für den Ver-
sand und den Empfang von elektro-
nisch übermittelten Arztbriefen vor. 
Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung ist deshalb entschlossen, KV-
Connect als möglichen Standard 
für die Übermittlung von eArztbrie-
fen festzulegen.

Daher empfehlen wir Ihnen, sich 
zeitnah mit dem Thema auseinan-
derzusetzen. Besprechen Sie mit 
denjenigen Kollegen, mit denen Sie 
am häufigsten Arztbriefe austau-
schen, einen möglichen gemeinsa-

men Einsatz des eArztbriefs via KV-
Connect. Lassen Sie sich auch 
frühzeitig ein KV-Connect-Zugangs-
konto einrichten, wenn Sie Interes-
se am eArztbrief haben.

Bei Fragen erreichen Sie unsere  
IT-Berater unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 50
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 51
E-Mail IT-Beratung@kvb.de

In den Ausgaben 1-2/2015 und 
5/2015 der KVB INFOS haben wir 
Sie bereits über die geplante Migra-
tion aller D2D-Anwendungen auf 
den technisch hochmodernen Kom-
munikationskanal KV-Connect in-
formiert. Nach Auskünften der KV 
Telematik GmbH laufen die Um-
zugsvorbereitungen weiterhin auf 
Hochtouren. Alle Anwendungen, 
die in Bayern bislang über D2D ver-
fügbar waren, werden schon in KV-
Connect bereitgestellt: 

 � 1-Click-Abrechnung: Diese An-
wendung ist schon länger im 
produktiven Einsatz und in alle 
Praxisverwaltungssysteme (PVS) 
integriert.

 � eArztbrief: Die Anwendung ist 
aktuell im Testbetrieb und wird 
von immer mehr PVS unter-
stützt.

 � eHKS, eDialyse und eKolosko-
pie: Alle drei Anwendungen sind 
seit Kurzem verfügbar und erste 
PVS beginnen aktuell mit der In-
tegration.

 � DALE-UV: Diese Anwendung ist 
seit Kurzem verfügbar und erste 
PVS beginnen aktuell mit der In-
tegration.

Ob Ihr PVS bereits eine gewünsch-
te Anwendung mit KV-Connect un-
terstützt, können Sie tagesaktuell 
im Audit Register der KV Telematik 
GmbH unter www.kv-telematik.de 
in der Rubrik Partner und Software- 
häuser/KV-Connect Audit/Audit 
Register überprüfen. Die alten D2D-
Anwendungen sollen im Laufe des 
nächsten Jahres, wenn der Großteil 
aller PVS-Integrationen abgeschlos-
sen ist, abgeschaltet werden.

mailto:IT-Beratung%40kvb.de?subject=
http://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokumente/Presse/Publikation/KVB-FORUM/FORUM-2015-01-02/INFOS/KVB-INFOS-1-2-2015.pdf
http://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokumente/Presse/Publikation/KVB-FORUM/FORUM-2015-05/INFOS/KVB-INFOS-5-2015.pdf
https://www.kv-telematik.de/partner-und-softwarehaeuser/kv-connect-audit/audit-register/
https://www.kv-telematik.de/partner-und-softwarehaeuser/kv-connect-audit/audit-register/
https://www.kv-telematik.de/partner-und-softwarehaeuser/kv-connect-audit/audit-register/
https://www.kv-telematik.de/partner-und-softwarehaeuser/kv-connect-audit/audit-register/
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hinweis für d2d-Anwender, die 
künftig KV-connect einsetzen 
wollen
Bisherige D2D-Anwender werden 
nicht automatisch auf KV-Connect 
überführt. Hierfür gibt es zwei 
wichtige Gründe: 

1. Für jeden KV-Connect-Anwender 
muss ein eigenes Zugangskonto 
eingerichtet werden. Anwender 
müssen daher einen Antrag auf 
Einrichtung eines KV-Connect-
Kontos stellen. Diesen finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Online-Angebote/KV- 
Connect (in der rechten Spalte 
unter Dokumente). Den Nutzungs-
bedingungen für KV-Connect 
müssen Sie explizit zustimmen.

2. KV-Connect erfordert andere 
technische Voraussetzungen als 
D2D. Eine Praxis, die die KV-Con-
nect-Anwendungen nutzen möch- 
te, muss eine verschlüsselte 
Online-Anbindung an das sichere 
Netz der KVen haben – wahlwei-
se über einen KV-SafeNet*-An- 
schluss oder über einen KV-Ident 
Plus Token.

Bei Interesse empfehlen wir Ihnen, 
sich so bald wie möglich ein KV-
Connect-Zugangskonto einrichten 
zu lassen. Auch wenn die techni-
schen Voraussetzungen in Ihrer 
Praxis noch nicht vollständig vor-
handen sind, können Sie das Konto 
jetzt schon beantragen und so spä-
ter wertvolle Zeit sparen. 

Bei Fragen erreichen Sie unsere  
IT-Berater unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 50
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 51
E-Mail IT-Beratung@kvb.de

*Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.

Das neue Muster 1: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Arbeitsunfähigkeit und Krankengeld: Ab 1. Januar 2016 
nur noch ein Formular 

Das Bescheinigen einer Arbeitsun-
fähigkeit wird einfacher: Ab 2016 
gibt es ein neues Formular (Muster 1), 
auf dem Vertragsärzte eine Arbeits-
unfähigkeit sowohl während der Ent-
geltfortzahlung als auch während 
der Krankengeldzahlung bescheini-
gen. Der sogenannte Auszahlschein 
für das Krankengeld (Muster 17) fällt 
weg. Außerdem wird das Formular 
52 (Anfragen bei Fortbestehen der 
Arbeitsunfähigkeit) angepasst. Dies 
bringt für die Vertragsärzte deutli-
che Vereinfachungen mit sich. Auf-
brauchfristen wurden nicht verein-
bart, sodass alte Bescheinigungen 
ab dem 1. Januar 2016 nicht mehr 
verwendet werden können. 

das neue muster 1:  
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Im Folgenden haben wir die wich-
tigsten Neuerungen des Musters 1 
zusammengestellt:

 � Mit dem neuen Muster 1 kann 
sowohl die Bescheinigung der 
Arbeitsunfähigkeit als auch die 
Bescheinigung für die Kranken-
geldzahlung erfolgen. Kranken-
kassenindividuelle Auszahlschei-
ne entfallen.

 � In das Kästchen „Voraussichtlich 
arbeitsunfähig bis einschließlich 
...“ ist das Datum einzusetzen, 
bis zu welchem aufgrund des er-
hobenen ärztlichen Befundes Ar-
beitsunfähigkeit besteht. Der 

http://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kv-connect/
http://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kv-connect/
http://www.kvb.de/praxis/online-angebote/kv-connect/
mailto:IT-Beratung%40kvb.de?subject=
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Änderungen bei Muster 52

Vertragsarzt hat auf diese Anga-
be besondere Sorgfalt zu ver-
wenden, weil das bescheinigte 
Datum für die Lohnfortzahlung 
wichtig ist. 

 � Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
soll nicht für einen mehr als zwei 
Wochen im Voraus liegenden 
Zeitraum bescheinigt werden. 
Ist es aufgrund der Erkrankung 
oder eines besonderen Krank-
heitsverlaufs sachgerecht, kann 
die Arbeitsunfähigkeit bis zur 
Dauer von einem Monat be-
scheinigt werden.

 � Das Muster 1 enthält zukünftig 
einen kleinen Abschnitt, der im 
Krankengeldfall durch den Ver-
tragsarzt ausgefüllt wird. Mit der 
Formulierung „ab 7. AU-Woche 
oder sonstiger Krankengeldfall“ 
soll vor allem der Regelfall im 
Krankengeldbezug abgebildet 
werden.

 � Der Vertragsarzt stellt mit dem 
Muster 1 zum Ende des Kranken-
geldbezuges beziehungsweise 
wenn das Ende der Erkrankung 
absehbar ist, eine „Endbeschei-
nigung“ aus.

 � Die Diagnosen müssen nach Pa-
ragraf 295 Absatz 1 SGB V sowie 
nach den Vorgaben der Arbeits-
unfähigkeits-Richtlinie (Paragraf 
5 Absatz 1 Arbeitsunfähigkeits-
Richtlinie) als ICD-10-Kode an-
gegeben werden. Zusätzlich gibt 
es jedoch die Möglichkeit, die 
Diagnose als Freitext/Klartext 
einzutragen.

 � Die Empfehlung für die Einleitung 
besonderer Maßnahmen zielt nur 
noch auf die Maßnahmen ab, die 
im Kontext der Arbeitsunfähig-
keit eine wichtige Rolle spielen 
(zum Beispiel medizinische Re-
habilitation, stufenweise Wieder-
eingliederung). Nicht mehr zeit-
gemäße Empfehlungen aus dem 
aktuellen Muster 1 (zum Beispiel 

Badekur, Heilverfahren, MDK) 
wurden gestrichen.

 � Zukünftig umfasst das Muster 1 
als Vierfach-Satz einen Durch-
schlag (Muster 1c) für Patienten 
(neben den Durchschlägen für 
den Vertragsarzt, die Kranken-
kasse und den Arbeitgeber). Ein 
Hinweis auf dem Durchschlag in-
formiert den Patienten darüber, 
wann er sich im Krankengeldfall 
bei seinem Vertragsarzt vorstel-
len muss, damit kein Kranken-
geldverlust droht. 

Änderungen bei muster 52:  
Anfrage zum Fortbestehen der 
Arbeitsunfähigkeit

Das angepasste Muster 52 enthält 
im Wesentlichen die folgende Än-
derung:

 � Der ICD-10-Kode muss eingetra-
gen werden. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, die Diagnosen 
als Freitext/Klartext anzugeben.

Darüber hinaus handelt es sich 
überwiegend um sprachliche An-
passungen und Umstellungen, um 
die Arbeit mit dem Muster zu er-
leichtern.

Weitere Informationen zum Thema 
finden Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Abrechnung/Merkblätter Ab-
rechnung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

http://www.kvb.de/abrechnung/merkblaetter-abrechnung/
http://www.kvb.de/abrechnung/merkblaetter-abrechnung/
http://www.kvb.de/abrechnung/merkblaetter-abrechnung/
mailto:Abrechnungsberatung%40kvb.de?subject=
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Neue Kodier-manuale des Zi

Das Zentralinstitut für die kassen-
ärztliche Versorgung (Zi) hat nach 
dem Kodier-Manual „HIV“ im Inter-
net jetzt auch Manuale für „Demenz“ 
und „Abwehrschwäche, Infektanfäl-
ligkeit und Immundefekt“ zur Verfü-
gung gestellt. Die Entwicklung von 
Kodier-Manualen ist Teil eines Maß-
nahmenpakets des Zi, mit dem die 
Daten- und Kodierqualität zur Dar-
stellung der Morbidität weiter un-
terstützt werden soll. 

Was ist ein Kodier-manual? 

Hierbei handelt es sich um eine Zu-
sammenstellung von ICD-Kodes mit 
weiteren hilfreichen und knapp ge-
fassten Informationen zu einem be-
stimmten Krankheitsbild. Den An-
stoß hierzu gaben niedergelassene 
Ärzte und Mitglieder der Arbeits-
gruppen im Projekt Zi-Kodierhilfe. 
Ein Kodier-Manual ergänzt die Er-
fahrungen im Umgang mit den Haus- 
und Facharzt-Thesauren und bietet 
nicht nur Kriterien für die Kodie-
rung, sondern auch eine übersicht-
liche Darstellung von Kodierzusam-
menhängen. 

An wen richten sich Kodier- 
manuale? 

Kodier-Manuale eignen sich für 
komplexere Fragestellungen, die 
nicht täglich vorkommen oder man-
gels Wissen falsch beziehungswei-
se nicht in ausreichender Tiefe ko-
diert werden. Kodier-Manuale rich-
ten sich an Praxen der jeweiligen 
Fachgebiete, aber auch an diejeni-
gen Vertragsarztpraxen, in denen 
die betroffene Krankheit eher sel-
ten zu kodieren ist. In diesem Fall 
wird die Auswahl der sachgerech-
ten ICD-10-Kodes erleichtert.  

Weitere Kodier-manuale 

Nach den oben genannten Manua-
len sollen zukünftig noch weitere 
für RSA-relevante Krankheiten fol-
gen. Vorgesehen sind kleine, über-
sichtliche Kodier-Manuale, in denen 
die Verschlüsselung spezifischer 
und komplexer Krankheitsbilder – 
beispielsweise in Form von Fluss-
diagrammen (Flow-Charts) – visua-
lisiert werden. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

umzug der KVB-Bezirks-
stelle mittelfranken

Vom 25. bis 27. November findet 
der Umzug der KVB-Bezirksstelle 
Mittelfranken in die sanierten Räu-
me des KVB-Gebäudes Vogelsgar-
ten 6 in Nürnberg statt. Während 
der Umzugsarbeiten sind die KVB-
Mitarbeiter in Nürnberg telefonisch 
nur eingeschränkt erreichbar. 

Sowohl das Gebäude in der Wit-
schelstraße 106 als auch im Vo-
gelsgarten 6 sind während des Um-
zugs für Parteiverkehr geschlossen. 
Die Service- und Beratungshotlines 
erreichen Sie im oben genannten 
Zeitraum wie gewohnt unter den 
bekannten Telefonnummern.

Ab 30. November erreichen Sie die 
Mitarbeiter der Bezirksstelle Mittel-
franken in Nürnberg unter der neu-
en Anschrift Vogelsgarten 6, 
90402 Nürnberg. 

Die Telefonnummern und E-Mail-
Adressen Ihrer Ansprechpartner 
sowie der Zentrale behalten unver-
ändert ihre Gültigkeit.

Unverändert ist auch das Service-, 
Beratungs- und Veranstaltungsan-
gebot, das Ihnen selbstverständlich 
auch unter der neuen Adresse der 
KVB-Bezirksstelle Mittelfranken 
wie gewohnt unter einem Dach zur 
Verfügung steht.

mailto:Abrechnungsberatung%40kvb.de?subject=
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Akutsituationen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst

Ein Akut- oder Notfall im Bereit-
schaftsdienst ist immer wieder eine 
Herausforderung. Frischen Sie in kür-
zester Zeit Ihre Kenntnisse über die 
wichtigsten medizinischen und orga-
nisatorischen Komponenten der Akut- 
und Notfallversorgung auf. Unser Se-
minarkonzept ist lernzielorientiert, 
kompakt und an der Praxis ausgerich-
tet. Wir führen die Module in Zusam-
menarbeit mit der Bayerischen Lan-
desärztekammer, Akademie für ärzt-
liche Fortbildung, und der Arbeits-
gemeinschaft der in Bayern tätigen 
Notärzte agbn e.V. (Modul I) durch. 

Sie profitieren von:
 � Zielgruppenorientierung
 � aktuellen, umsetzbaren Lösungen 
statt Schubladenkonzepten

 � praktischem Reanimationstrai-
ning in Kleinstgruppen (Modul I)

 � erfahrenen ärztlichen Referen-
ten und Tutoren

 � Fortbildungspunkten
 � umfangreichen Zusatzinformatio-
nen und Tipps in den Seminaren

Teilnehmen können:
 � Vertragsärzte, die sich für die 
Bereitschaftsdienste entspre-
chend fortbilden möchten

 � Nichtvertragsärzte, die als Ver- 
treter beziehungsweise im Rah- 
men von Ermächtigungen am 
Bereitschaftsdienst teilnehmen 
möchten (BDO-KVB)

 � alle interessierten Ärzte, die sich 
effizient auf das richtige Handeln 
in Notfallsituationen vorbereiten 
möchten

modul I

 � kardiozirkulatorische Notfälle 
 � Wichtiges, Richtiges und Hilf- 
reiches zur Reanimation

 � Richtlinien der Bundesärztekam-
mer und des European Resusci-
tation Council (ERC 2010)

 � Versorgungsalgorithmen, 
Checklisten

 � Reanimationstraining (BLS/ALS) 
an Simulatoren in Kleingruppen, 
individuelle Fallsimulation 

Fortbildungspunkte: 10
Teilnahmegebühr: 90 Euro
Uhrzeit: 9.00 bis 16.15 Uhr

Termine Modul I:
 � 28. November 2015, KVB Augs- 
burg

modul III

 � wichtige Aspekte zur Durchfüh-
rung der Leichenschau

 � interessante Kasuistiken aus 
dem Bereitschaftsdienst

 � Informationen zu Abrechnung 
und Formularen im Bereit-
schaftsdienst

Fortbildungspunkte: 3
Teilnahmegebühr: 40 Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.40 Uhr

Termine Modul III:
 � 4. November 2015, KVB Würzburg
 � 2. Dezember 2015, KVB Nürn- 
berg

modul IV (fakultatives modul)

 � Symptom Bauchschmerz, akutes 
Abdomen – wo lauern die 
Fallstricke?

 � bereitschaftsdienstrelevante 
psychiatrische Akut- und 
Notfälle, effektive Strategien, 
rasche und sichere Bewältigung

 � Sepsis – außerklinische 
Diagnose und was ist zu tun?

Fortbildungspunkte: 4
Teilnahmegebühr: 40 Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.40 Uhr

Termine Modul IV:
 � 18. November 2015, KVB Nürn- 
berg

Neu: modul V (repetitorium)

 � Ausrüstung im Bereitschaftsdienst
 � taktisches Vorgehen beim Haus- 
besuch

 � Management der Bereitschafts-
praxis

 � telefonische Beratung und ihre 
Tücken

 � Infektion und Hygiene
 � Kommunikationsregeln im Bereit- 
schaftsdienst

 � symptomorientiertes Handeln 
an Fallbeispielen

 � Rechtliches

Fortbildungspunkte: 6
Teilnahmegebühr: 85 Euro
Uhrzeit: 9.00 bis 14.00 Uhr

Termine Modul V:
 � 7. November 2015, KVB Nürnberg
 � 21. November 2015, KVB Augs- 
burg

SemINAre
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die nächsten Seminartermine der KVB

hinweis
Bitte beachten Sie, dass die neben- 
stehenden Seminare nur eine Aus- 
wahl aus dem umfassenden Seminar- 
programm der KVB darstellen.

Informationen zu Seminaren  
erhalten Sie von unseren Mitarbei-
tern unter der Telefonnummer 
0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Informationen zu Qualitätszirkeln 
(QZ) erhalten Sie von unseren Mit-
arbeitern unter der Telefonnummer  
09 11 / 9 46 67 - 2 21
09 11 / 9 46 67 – 3 36

Online-Anmeldung im Internet  
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service/Fortbildung.

Anmeldeformulare und weitere 
Seminare finden Sie in unserer  
Seminarbroschüre und im Internet  
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service/Fortbildung. 

Fax: 0 89 / 5 70 93 – 4 00 21

gebühr
Die Seminare sind zum Teil gebüh- 
renpflichtig und in ihrer Teilnehmer-
zahl begrenzt.

Fortbildungspunkte
Bei der Teilnahme an unseren Semi- 
naren sammeln Sie auch Fortbil-
dungspunkte. Die jeweilige Anzahl 
können Sie bei Ihrer Seminaranmel-
dung erfragen.

Die Seminarbroschüren 2016  
werden voraussichtlich Anfang 
Dezember 2015 an die Praxen 
versendet.

K VB INFOS 11/2015

Seminare Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Informationen und Tipps für angestellte Ärzte Praxisinhaber kostenfrei 11. November 2015 15.00 bis 19.00 Uhr Straubing

Prüfungen im Vertragsarztbereich Praxisinhaber kostenfrei 11. November 2015
2. Dezember 2015

15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Regensburg
Augsburg

Gründer-/Abgeberforum Praxisinhaber/Existenzgründer kostenfrei 14. November 2015
14. November 2015
21. November 2015
28. November 2015

10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

Würzburg
Bayreuth
Nürnberg
München

Abrechnungsworkshop Urologen Praxismitarbeiter kostenfrei 18. November 2015 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Datenschutz in der Praxis Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 18. November 2015 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Gründer-/Abgeberforum Psychotherapeuten Praxisinhaber kostenfrei 18. November 2015 15.00 bis 20.00 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 19. November 2015
1. Dezember 2015

14.00 bis 17.00 Uhr
14.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberg
Würzburg

Grundlagenwissen KV-Abrechnung - Hausärzte und Kinderärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 19. November 2015
25. November 2015

8. Dezember 2015

14.00 bis 17.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
14.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberg
Regensburg
Würzburg

Fortbildung Impfen Praxisinhaber 85,- Euro 21. November 2015 10.00 bis 15.00 Uhr Würzburg

Grundlagenwissen KV-Abrechnung - operativ tätige Fachärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 24. November 2015
9. Dezember 2015

14.00 bis 17.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Würzburg
Augsburg

Abrechnungsworkshop Nervenärzte, Neurologen, Psychiater, Kinder- und  
Jugendlichenpsychiater

Praxismitarbeiter kostenfrei 26. November 2015 16.00 bis 19.00 Uhr München

Abrechnungsworkshop Hautärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 2. Dezember 2015 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 2. Dezember 2015 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Kooperationen: Gemeinschaftspraxis oder MVZ? - Workshop Praxisinhaber kostenfrei 5. Dezember 2015 10.00 bis 16.00 Uhr München

Hautkrebsscreening Praxisinhaber 160,- Euro 9. Dezember 2015 13.00 bis 21.00 Uhr Regensburg

Abrechnungsworkshop Orthopäden/Reha Praxismitarbeiter kostenfrei 10. Dezember 2015 16.00 bis 19.00 Uhr München

Psychotherapie bei körperlichen Erkrankungen Praxisinhaber 95,- Euro 19. Dezember 2015 10.00 bis 15.30 Uhr München

Qm-/QZ-Seminare Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

QEP®-Einführungsseminar für Psychotherapeuten Praxisinhaber/Praxismitarbeiter 220,- Euro 13. November 2015       
14. November 2015

15.00 bis 20.30 Uhr  
9.00 bis 17.00 Uhr 

Nürnberg

Lokales Moderatorentreffen QZ-Moderatoren kostenfrei 2. Dezember 2015 16.00 bis 19.00 Uhr Straubing

Regionales Moderatorentreffen QZ-Moderatoren kostenfrei 16. Dezember 2015 16.00 bis 20.00 Uhr München

http://www.kvb.de/service/fortbildung/
http://www.kvb.de/service/fortbildung/
http://www.kvb.de/service/fortbildung/
http://www.kvb.de/service/fortbildung/
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Seminare Zielgruppe Teilnahme- 
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Gründer-/Abgeberforum Praxisinhaber/Existenzgründer kostenfrei 14. November 2015
14. November 2015
21. November 2015
28. November 2015

10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

Würzburg
Bayreuth
Nürnberg
München

Abrechnungsworkshop Urologen Praxismitarbeiter kostenfrei 18. November 2015 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Datenschutz in der Praxis Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 18. November 2015 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Gründer-/Abgeberforum Psychotherapeuten Praxisinhaber kostenfrei 18. November 2015 15.00 bis 20.00 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 19. November 2015
1. Dezember 2015

14.00 bis 17.00 Uhr
14.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberg
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Grundlagenwissen KV-Abrechnung - Hausärzte und Kinderärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 19. November 2015
25. November 2015

8. Dezember 2015

14.00 bis 17.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
14.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberg
Regensburg
Würzburg

Fortbildung Impfen Praxisinhaber 85,- Euro 21. November 2015 10.00 bis 15.00 Uhr Würzburg

Grundlagenwissen KV-Abrechnung - operativ tätige Fachärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 24. November 2015
9. Dezember 2015

14.00 bis 17.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Würzburg
Augsburg

Abrechnungsworkshop Nervenärzte, Neurologen, Psychiater, Kinder- und  
Jugendlichenpsychiater

Praxismitarbeiter kostenfrei 26. November 2015 16.00 bis 19.00 Uhr München

Abrechnungsworkshop Hautärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 2. Dezember 2015 15.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Abrechnungsworkshop Radiologen, Nuklearmediziner, Strahlentherapeuten Praxismitarbeiter kostenfrei 2. Dezember 2015 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Kooperationen: Gemeinschaftspraxis oder MVZ? - Workshop Praxisinhaber kostenfrei 5. Dezember 2015 10.00 bis 16.00 Uhr München

Hautkrebsscreening Praxisinhaber 160,- Euro 9. Dezember 2015 13.00 bis 21.00 Uhr Regensburg

Abrechnungsworkshop Orthopäden/Reha Praxismitarbeiter kostenfrei 10. Dezember 2015 16.00 bis 19.00 Uhr München

Psychotherapie bei körperlichen Erkrankungen Praxisinhaber 95,- Euro 19. Dezember 2015 10.00 bis 15.30 Uhr München

Qm-/QZ-Seminare Zielgruppe Teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

QEP®-Einführungsseminar für Psychotherapeuten Praxisinhaber/Praxismitarbeiter 220,- Euro 13. November 2015       
14. November 2015

15.00 bis 20.30 Uhr  
9.00 bis 17.00 Uhr 

Nürnberg

Lokales Moderatorentreffen QZ-Moderatoren kostenfrei 2. Dezember 2015 16.00 bis 19.00 Uhr Straubing

Regionales Moderatorentreffen QZ-Moderatoren kostenfrei 16. Dezember 2015 16.00 bis 20.00 Uhr München
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